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Dippoldiswalde, den 17. Oktober 2006 

Zwischenauswertung der Regelungen zur Tonnagebegrenzu ng auf der Bundesstraße 
B 170 (sog. Einbahn-Regelung) 

l hre Anfrage 06106 (2006/4/0022/AF) vom 07.1 0.2006 

Sehr geehrter Herr Kreisrat Warschau, 

Ihre o. a. Anfrage beantworte ich für das Landratsamt Weißeritzkreis wie folgt: 

Frage I : Wie haben sich die Verkehrsza hlen, insbesondere die des Sch werlasf ver- 
k e h r ~ ,  seit der Einführung der Einbahnstraßen-Regelung auf der B 170 ent- 
wickelf (Ein- und Ausreise) ? 

Januar 06 Einreise Lkw 35.29 1 Ausreise Lkw 31.091 
Mai 06 Einreise Lkw 40.695 Ausreise Lkw 16.125 
Juli 06 Einreise Lkw 35.645 Ausreise Lkw 15.420 
August 06 Einreise Lkw 37.689 Ausreise Lkw 17.008 
September 06 Einreise Lkw 40.687 Ausreise Lkw 19.561 

Frage 2: An welchen Tagen wurden seit Einführung der Einbahnstraßen-Regelung 
an der B 770 bzw. an den potenziellen Ausweichstrecken polizeiliche Kon- 
trollen zur Ein haltung der Bestimmungen durchgeführt? 

Die Durchführung polizeilicher Kontrollen erfolgt anlass- und lagebezogen durch die Polizei- 
direktion Oberes EIbtall Osterzge birge. Die Entscheidung über die Durchführung dieser Kon- 
trollen fällt nicht in die Zuständigkeit des Landratsamtes. Die Poiizeidirektion Oberes Elbtall 
Osterzgebirge fuhrt nach Auffassung des Landratsamtes Kontrollen im gebotenem Umfang 
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durch, Aussagen zum Kontrollumfang insgesamt und zu einzelnen Kontrollen liegen dem 
Landratsamt nicht vor. 

Frage 3: Wieviele Fahrzeuge wurden jeweils bei den Kontrollen festgestellt, die die 
Bestimmungen nichf eingehalten haben? 

Statistische Arigaben zu den Ergebnissen der Kontrollen durch die Polizeibeamtsn der Poli- 
zeidirektion Oberes Elbtal/Osterzgebirge liegen dem Landratsamt nicht vor. 

Frage 4: Welche Sanktionen mussten die Führer der Fahrzeuge bzw. die befreffen- 
den Speditionen erwarfen? 

Die Sanktionen für einen Verstoß gegen die verkehrsrechtliche Anordnung richten sich nach 
den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWIG) bzw. der Bußgeldkata- 
locverordnung (BKatV). Für die Nichtbeachtung des Zeichens 262 (Verbot für Fahrzeuge, 
deren tatsächliches Gewicht einschließlich Ladung ein bestimmtes Gewicht, hier: 12 t ,  über- 
schreitet) ist nach Ifd. Nr. 142 der Anlage zu § 1 Abs. 1 BKatV ein Verwarnungs- bzw. Buß- 
geld in Höhe von 20 £ zu erheben. 

Darüber hinaus wurden und werden die Fahrzeuge, die nicht unter die generellen Ausnah- 
meregelungen der verkehrsrechtlichen Anordnung des Lartdratsamtes Weißeritzkreis fallen 
oder die keine Einzelgenehmigung vorweisen konnten oder kdnnen, zurückgeschickt und 
angewiesen, die ausgeschilderten großräumigen Umleitungsstrecken zu nutzen. 

Frage 5: Wie viele Fahrzeuge bzw. Spedifionen profitierf en nach Erkenntnis der 
Landkreisverwaltung von der Allgemeinverfugung, nach der Speditionen 
aus den Landkreisen Weißerikkreis, Sächsische Schweir, Freiberg so wie 
den tschechischen Regionen um Teplice, Usti nad Labern, Lifornerice und 
Decin ohne besondere Ausnahmegenehmigungen die B f70 auch zur Aus- 
reise aus Deutschland weiter nutzen dürfen? 

Angaben zu der Anzahl der Ausnahrnegenehmigungen bzw. zu den betreffenden Speditio- 
nen werden vom Landratsamt nicht erhoben. Wegen des unvertretbaren Verwaltungsauf- 
wandes sowie der zeitlich begrenzten Dauer der A1lgerneinverfugl;ng wird von einer Erhe- 
bung dieser Daten auch künftig abgesehen werden. 

Frage 6: Wurde die AIlgemeinvetfiigung auch auf weitere als die oben genannten 
Regrionen ausged ehn f? 

Nein. 

Frage 7: Wie viele Speditionen beantragten für wie viele Fahrten A usnahmegeneh- 
rnigungen? 

Frage 8: Welche Anträge auf Ausnahmegenehmigungen wurden mit welcher Be- 
gründung genehmigt (bitte einzeln auflisten) ? 

Seit Ende März wurden Ausnahmegenehmigungen fur 73 Firmen (für 249 Fahrzeuge) aus- 
gestellt. Seit Monat Juli ist die Antragstellung rirckläufig bzw. nimmt die AnzahI der in den 
Antragen genannten Fahrzsugzahl ab. Eine Große fur die tatsachli~h durchgeführten Faht- 
ten je Ausnahmegenehmigung und je Spedition bzw. je Fahrzeug ist nicht ermittelbar, weil 
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die Frequentierung im jeweiligen Genehmigungszeitraum nur in Position Lkw-Ausreise an 
der Grenze erfasst wird. Alle diesbezüglichen Unterlagen sind in der Landkreisverwaltung, 
Infrastrukturamt (1 3), Sachgebiet Verkehrslenkung, einsehbar. Eine detaillierte Einzelanalyse 
ist mit dem PC-Programm ALVA-Ausnahmegenehmigungen nicht möglich, da allgeiiiein alle 
nach § 46 Abc. 7 Nr. I I StVO ausgestellten Ausnahmegenehmigungen darin enthalten sind. 
Eine manuelle Eit.izelanalyse mit Nachweis der Begründungen/ Auflagen ist zum einen nicht 
sachgerecht und würde zum anderen einen nicht vertretbaren Venivaltungsaufwand erfor- 
dern. 

Frage 9: Welche Anträge auf Ausnahmegenehmigungen wurden mif welcher Be- 
gründung abgelehnt (bitte einzeln auflisten) ? 

16 Firmen haben für ihre beantragten Transporte eine Versagung erhalten. Hinsichtlich der 
Einzelangaben wird im Übrigen wird auf die Beantwortung zu Frage 8 verwiesen. 

Frage 10: Welche Kosten entstanden den betreffenden Firmen durch die Erteilung 
von Ausnahmegenehmigungen? 

Kosten entstehen gemäß der im März veröffentlichten Gebührenordnung (Internet). Eine 
laufende Bilanzierung der erzielten Einnahmen würde einen unverhältnismäßigen Venval- 
tungsaufwand erfordern. 

Frage 7 7: Welche Kosten entstanden dem Landkreis Weißeritzkreis durch die Umse f- 
zung der Eittbahnstranen-Regelung, deren Kontrolle bzw. der Bearbeif ung 
der Genehmigungen? 

Eine getrennte Kostenermittlung nur für den Bereich ,,Ausnahmegenehmigungen von der 
Tonnagebegrenzung auf der B j70" ist aufgrund des verwendeten PC-Programms nicht 
möglich, im Übrigen wird auf die Beantworiung zu Frage 10 verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 




